
Chromatographie

Chromatographie: physikalisch-che
mische Trennmethode. Die zu tren
nenden Substanzen werden zwischen 
zwei Phasen verteilt. Eine dieser 
Phasen ist unbeweglich, stationär 
(Papier, Kieselgel, Trennsäulenfül
lung). Darüber wandert eine bewegli
che, mobile Phase (Flüssigkeit, Gas). 
Durch Absorptions- und Verteilungs
prozesse werden die Substanzen mit 
unterschiedlichen Wanderungsge
schwindigkeiten transportiert, ge
trennt, aufgefangen und nachgewie
sen.
Die Trennung kann in den Systemen 
fest-flüssig, flüssig-flüssig, fest-gas
förmig und flüssig-gasförmig erfol
gen. Es können Trennungen mit 
analytischen und präparativen Men
gen durchgeführt werden. Die 
chromatographischen Verfahren 
besitzen im allgemeinen eine sehr 
hohe Trennschärfe. Spezielle Ver
fahren sind die Säulenchromatogra
phie, Papierchromatographie, 
Dünnschichtchromatographie, -* 
Flüssigkeitschromatographie, -> Gas
chromatographie. Zum Nachweis der 
getrennten Substanzen werden ihre 
chemischen und/oder physikalischen 
Eigenschaften ausgenutzt.

Chubbschloß: eine mit mehreren ver
schieden geformten und abgestuften 
Zuhaltungen, die im Schloß in Form 
eines Pakets dem Schloßriegel (als 
Erschwernis für das unbefugte 
Schließen mit schloßfremden Werk
zeugen) vorgelagert sind, ausgestat
tete Schließeinrichtung. Der zum 
Schloß gehörende Schlüssel muß ent
sprechend den unterschiedlich an
geordneten Zuhaltungen ent
sprechende Abstufungen am Schlüs
selbart aufweisen, um das Schließ
werk betätigen zu können. C. haben 
gegenüber -* Buntbartschlössern 
einen höheren Sicherheitswert. Der 
Sicherheitsgrad bewegt sich bei han
delsüblichen C. gem. TGL „Sicher

heitsbestimmungen für Schlosser“ 
zwischen Sicherheitsgrad 2 (mit 2 
Zuhaltungen) und 8 (mit 8 Zuhaltun
gen). Der Sicherheitsgrad der C. ist 
abhängig von der Anzahl der Zuhal
tungen, von ihrer Anordnung (z. B. 
symmetrisch oder asymmetrisch) und 
von der Stabilität sowie der Präzision 
des gesamten Schließwerks. C. mit 
Sicherheitsgrad 2 und 3 (vorwiegend 
Möbel- und einfache Vorhängeschlös
ser) können leicht mit schloßfremden 
Werkzeugen geöffnet werden. [25]

Code: 1. System zum Verschlüsseln 
von Informationen im Nachrichten
wesen, aber auch in der elektro
nischen Datenverarbeitung;
2. Schlüssel zum Entziffern einer -> 
Geheimschrift oder eines verschlüs
selten Systems.
Ein C. kann aus Ziffern oder aus 
Schriftzeichen bestehen, ist aber auch 
kombiniert (alphanumerisch) mög
lich. Der Kriminalist muß beachten, 
daß kriminalistisch relevante Schrift
stücke auch verschlüsselt sein kön
nen. In Kassibern werden oft nur 
Worte durch andere Begriffe ver
schlüsselt.

Codierung: Übertragung einer Infor
mation in verschlüsselter Form durch 
Zuordnung bekannter Zeichen zu 
anderen, vereinbarten Zeichen (z. B. 
im Nachrichtenwesen wird ein Klar
text nach einem Geheimcode ver
schlüsselt). In der elektronischen Da
tenverarbeitung werden die Informa
tionen maschinengerecht codiert 
(z. B. Alphazeichen werden nume
rischen Zeichen zugeordnet). -> Chif
frierung

Corpus delicti: materielle Beweis
mittel, d. h. —► Beweisgegenstände 
und -» Aufzeichnungen.

Cyankali Blausäure, —► Vergiftung
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